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Dritte Satzung 
 
 
zur Änderung der Satzung der Stadt Kamen über die Erhebung von Standgeld an 
Markttagen und Kirmessen vom ... (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt vom 
29. Mai 2002 (GV NRW S. 160), des § 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel 74 des Gesetzes zur Anpassung des Landesrech-
tes an den Euro vom 25. September 2001 (GV NRW S. 708), hat der Rat der Stadt 
Kamen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2002 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Der § 4 "Gebührenhöhe bei Wochenmärkten" wird wie folgt geändert: 
 
Das Standgeld bei den Wochenmärkten beträgt pro Tag der Benutzung: 
 
1. Verkaufsstände, die zum Feilhalten 

von Waren dienen (Verkaufsstände, 
Fahrzeuge, Tische, Bänke, Körbe usw.) je lfd. m  1,45 Euro 

 
2. Verkaufsstände für Spezialisten 

(Feilbieten von Waren mit Angebots- 
information zum Zwecke der Absatzförderung) je lfd. m  3,90 Euro 
 mind.  5,10 Euro 

 
3. Verkaufsstände für Klein- und Federvieh je lfd. m  2,55 Euro 
 
 
Artikel 2 
 
Der § 5 "Gebührenhöhe bei Kirmessen " erhält folgende Fassung: 
 
(1) Für die Zuweisung eines Standplatzes bei den Kirmessen werden folgende 

Standgelder pro Tag der Benutzung erhoben: 
 
1. Fahr-, Belustigungs- und Schaugeschäfte: 

 
a) für die ersten 100 qm je qm  0,55 Euro 
b) für die nächsten 100 qm je qm  0,45 Euro 
c) für jeden weiteren qm   0,35 Euro 
d) mindestens täglich   30,40 Euro 
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2. Verlosungen, Schießhallen, Schießwagen 
und sonstige Warenausspielungen: 
 
a) für die ersten 20 lfd. m je lfd. m  2,85 Euro 
b) für jeden weiteren lfd. m    2,25 Euro 
c) bei mehreren Verkaufsfronten (Pavillon) für jeden qm  1,75 Euro 
d) mindestens täglich    10,10 Euro 

 
3. Verkaufsgeschäfte für Spielwaren, Speiseeis, 

Konditorei- und Süßwaren und sonstige 
Verkaufsgeschäfte aller Art, außer Imbißstände: 
 
a) für die ersten 20 lfd. m je lfd. m  2,00 Euro 
b) für jeden weiteren lfd. m   1,55 Euro 
c) mindestens täglich   6,40 Euro 
 

4. Imbißstände: 
 
a) für jeden lfd. m   3,45 Euro 
b) bei mehreren Verkaufsfronten (Pavillon u.a.) 

für die ersten 10 qm je qm  2,10 Euro 
c) bei mehreren Verkaufsfronten (Pavillon u.a.) 

für jeden weiteren qm   1,10 Euro 
d) mindestens täglich   21,30 Euro 

 
5. Schank- und Vergnügungszelte: je qm  0,35 Euro 

 
6. Ausschankstände: 

 
a) für die ersten 10 qm je qm  2,10 Euro 
b) für jeden weiteren qm   1,00 Euro 
c) mindestens täglich   21,30 Euro 

 
7. Verkaufsgeschäfte eines an eine Kirmes angeschlossenen Bauern- und 

Krammarktes: je lfd. m  3,35 Euro 
 
 
(2) Das Standgeld nach Abs. 1 wird bei Kirmessen in Kamen-Heeren um 50 % er-

mäßigt. 
 
 



  3 von 13 

 
 
Artikel 3 
 
Der § 6 "Werbung bei Kirmessen“ wird wie folgt geändert: 
 
Für Plakat-, Presse- und sonstige Werbung wird folgender Werbungskostenbeitrag 
erhoben: 
 
 Kirmessen in Kamen-Mitte und Kamen-Methler 
 
 a) für Geschäfte nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 40 % 
 b) für Geschäfte nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 - 7 70 % 
 
 
 Kirmessen in Kamen-Heeren-Werve 
 
 a) für Geschäfte nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 20 % 
 b) für Geschäfte nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 - 7 35 % 
 
des Standgeldes nach § 5 Abs. 1. 
 
Artikel 4 
 
Der § 11 "Inkrafttreten" erfährt folgende Änderung: 
 
Die Sätze "Die Festsetzungen in Euro gelten ab 01.01.2002. Die Festsetzungen in DM-
Währungseinheit entfallen zu diesem Zeitpunkt." entfallen.  
 
 
Artikel 5 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft. 
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